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Kreis Lippe 
 
109 Öffentliche Zustellung einer gebührenpflichti-

gen Mitteilung gemäß § 4 StVG 
 
An Herrn Ivan Fyntyna, ist am 26.02.2015 unter dem 
Aktenzeichen 360.1M71 eine gebührenpflichtige Mittei-
lung (Maßnahme gemäß § 4 des Straßenverkehrsge-
setzes <StVG>) ergangen. 
 
Diese Mitteilung konnte nicht zugestellt werden, da der Be-
troffene anscheinend unbekannt verzogen ist, oder seine 
Erreichbarkeit nicht hergestellt hat. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
01.2.2006 in der derzeit gültigen Fassung wird daher die 
Verfügung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wo-
chen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Klage-
frist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich nicht 
mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann das Schreiben beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 190 (Herr Lange) in Empfang 
nehmen. 
 
Detmold, 02.03.2015 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Lange  

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
110 Schau der Gewässer II. Ordnung / sonstige 

Gewässer im Kreis Lippe 
 
Gemäß § 121 und 122  des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 
25.06.1995 ( GV NRW S. 926 ) in der zurzeit gültigen Fas-
sung  führt der Kreis Lippe als untere Wasserbehörde die 
Gewässerschau an folgenden fließenden Gewässern 
durch. 
 
In der Zeit vom 25.03.2015 – 28.04. 2015  werden folgende 
Gewässer geschaut: 
 

Gewässer Kommu-
ne 

Länge 

Tag/Uhrzeit Treffpunkt 
 

Volkhauser 
Bach    und  
Siekbach 

Bad Sal-
zuflen 
8 km 

Mi  
25.03.2015 
Siekbach 
8.30 Uhr 

 
Volkhauser 

Bach 
12.30 Uhr 

 

Beginn Siek-
bach: Parkplatz 
Kreuzung Hee-
per Straße und 
Alter Postweg 
im Anschluss 
Volkhauser 

Bach Parkplatz 
Kirchweg 

 
 

 
Dalbkebach Oerlin-

ghausen 
2,6 km 

Fr 
27.03.2015 

8.30 Uhr 

Oerlinghausen, 
Senner Hellweg 
ab Ravensber-

ger Wehr 
Wiembecke 

und 
Zangenbach 

Horn-Bad 
Meinberg 

3,8 km 

Mi 
15.04.2015 

8.30 Uhr 

Friedhof Holz-
hausen, Straße 

„Am Bären-
stein“ 

Stadtgraben 
bis Mündung 
Wiembecke 

Horn-Bad 
Meinberg 

3,9 km 

Fr 
17.04.2015 

8.30 Uhr 

Kreuzungsbe-
reich B1/L828, 
Pumpwerk Alt-

enbekener 
Straße 

Laßbach bis 
Ortslage 
Laßbruch 

und Humme 

Extertal 
8,2 km 

Di 
21.04.2015 
Laßbach 
8.30 Uhr 

 
Humme 

12.30 Uhr 

Beginn Laß-
bach: Extertal, 
Parkplatz Bö-

gerhof 
 

Parkplatz Eh-
renmal, Denk-

malweg 1 
Gruttbach I 
bis Mündung 
Haferbach 
und Grutt-
bach II ab 

Einmündung 
Gruttbach I 

Lage 
6,5 km 

Do, 
23.04.2015 

8.30 Uhr 

Lage, Friedhof 
Billing- 
hausen 

Sylbecke Detmold 
4,5 km 

Di, 
28.04.2015 

8.30 Uhr 

Zufahrt Barn-
truper Straße 

44 
 
Die Schautermine werden hiermit gem. § 121 Abs. 2 LWG 
öffentlich bekanntgegeben. Den Unterhaltungspflichtigen, 
den Eigentümern, den Anliegern, den zur Benutzung der 
Gewässer Berechtigten, den Fischereiberechtigten und der 
unteren Landschaftsbehörde wird Gelegenheit zur Teil-
nahme an den Schauterminen und zur Äußerung gegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
Kuhlemann 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
111 Veröffentlichung der Boden- und Immobilien-

richtwerte 
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis 
Lippe und in der Stadt Detmold hat am 20.02.2015 die Bo-
den- und Immobilienrichtwerte bezogen auf den Stichtag 
01.01.2015 ermittelt. Gesetzliche Grundlage dafür ist der § 
196 Baugesetzbuch in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBl.IS.2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15.07.2014 (BGBl. I S. 954) in Verbindung mit 
§ 11 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen einschließlich 
der letzten Änderung vom 04.05.2010 (GV.NRW. S.272). 
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Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert für 
ein Gebiet mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und 
Wertverhältnissen. Er ist auf ein Grundstück bezogen, des-
sen Eigenschaften für dieses Gebiet typisch sind (sog. 
Richtwertgrundstück). Bodenrichtwerte sollen dazu beitra-
gen, den Grundstücksmarkt transparenter zu machen. Sie 
bieten den Marktteilnehmern eine gute Orientierung bei der 
Preisgestaltung, haben allerdings keine bindende Wirkung. 
 
Grundlage der Bodenrichtwertermittlung bilden die im 
Kreisgebiet beurkundeten Grundstückskaufverträge, die die 
Notare zu diesem Zweck dem Gutachterausschuss zur 
Auswertung übersenden.  
 
Darüber hinaus hat der Gutachterausschuss Immobilien-
richtwerte ermittelt. Die Immobilienrichtwerte geben für un-
vermietete Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für unver-
mietete Eigentumswohnungen eine Orientierung über die 
vorhandenen Wertverhältnisse. 
 
Die aktuellen Boden- und Immobilienrichtwerte sind für je-
dermann kostenfrei im Internet unter den Adressen 
www.borisplus.nrw.de und geo.kreislippe.de einsehbar. 
Außerdem können sie bei der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses, eingerichtet beim Kreis Lippe, Felix-
Fechenbach-Str. 5, Detmold (Zimmer 751) und im Bür-
gerservice (Zimmer 300), zu den üblichen Geschäftszeiten 
eingesehen werden. 
 
02.03.2015 
 
Der Vorsitzende 
 
 
gez. Dr. Ostrau 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
112 Festsetzung einer Ortsdurchfahrt im Zuge der 

Kreisstraße 41, Abschnitt 1 in Kalletal, OT Ho-
henhausen 

 
Hiermit setze ich im Einvernehmen mit der Gemeinde Kal-
letal und der Bezirksregierung Detmold gem. § 5 (3) Stra-
ßen- und Wegegesetz NW die Ortsdurchfahrt im Zuge der 
K 41,1 wie folgt  fest: 
 

K 41,1 
von NK 3819 004 nach NK 3819 010 
von Station 0,000 bis Station 0,222 

 
Die Voraussetzungen des § 5 (1) Straßen- und Wegege-
setz NW liegen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht in 
32432 Minden, Königswall 8, einzulegen. 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Detmold,  den 12.03.2015 
 
 
Huneke 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
113 Inkrafttreten der 1. Änderung  der Naturdenk-

malverordnung  für den Innenbereich des 
Kreises Lippe 

 
Der Kreistag hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
16.12.2013 die 1. Änderung der  Verordnung  des Kreises 
Lippe zum Schutz von Naturdenkmalen im Kreis Lippe vom 
17.12.2001 beschlossen. 
 
Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 22 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) vom 29.Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542) i.V.m. § 42a Landschaftsgesetz (LG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 
568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 185). 
 
Die Änderung der oben angeführten Verordnung umfasst 
die Streichung und Neuausweisung von Naturdenkmalen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 42a LG wird die Änderung der ordnungsbehördli-
chen Verordnung hiermit öffentlich bekannt gemacht. Nach 
§ 34 Ordnungsbehördengesetz tritt diese Änderung eine 
Woche nach ihrer Verkündigung im Amtsblatt des Kreises 
Lippe und seiner Städte und Gemeinden (Kreisblatt) in 
Kraft. 
 
Die geänderte Naturdenkmalverordnung kann nunmehr in 
der Kreisverwaltung Lippe, Fachbereich 4, Fachgebiet 670 
„Landschaft, Naturhaushalt“ (untere Landschaftsbehörde) 
im Kreishaus Ebene 6, Felix-Fechenbach-Str. 5 in Detmold, 
während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag 8.00 
bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr) eingese-
hen werden. 
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Hinweis 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
Landschaftsgesetztes und des Ordnungsbehördengeset-
zes kann gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jah-
res nach Verkündigung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 

a) Diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkün-
det worden oder 

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
unteren Landschaftsbehörde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 13. März 2015 
 
In Vertretung 
 
 
Dr. Röder 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
114 Inkrafttreten der  
 6. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 1 

„Sennelandschaft“ 
 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr.2 „Le-

opoldshöhe/Oerlinghausen-Nord“ 
 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr.3 „Bad 

Salzuflen“ 
 2. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 4 „Kal-

letal“ 
 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 5 „Ex-

tertal“ 
 2. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 10 

„Horn-Bad Meinberg/Schlangen-Ost“ 
 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 11 

„Blomberg“ 
 2. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 12 

„Schwalenberger Wald“ 
 
Der Kreistag des Kreises hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 16.12.2013 die 6. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 
1 „Sennelandschaft“, 1. Änderung des Landschaftsplanes 
Nr.2 „Leopoldshöhe/Oerlinghausen-Nord“, 1. Änderung des 
Landschaftsplanes Nr.3 „Bad Salzuflen“, 2. Änderung des 
Landschaftsplanes Nr. 4 „Kalletal“, 1. Änderung des Land-
schaftsplanes Nr. 5 „Extertal“, 2. Änderung des Land-
schaftsplanes Nr. 10 „Horn-Bad Meinberg/Schlangen-Ost“, 
1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 11 „Blomberg“, 2. 
Änderung des Landschaftsplanes Nr. 12 „Schwalenberger 
Wald“ beschlossen. 
 
Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 11 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542) i.V.m. § 29 (2) Landschaftsgesetz  (LG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. 
S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes 
vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185). 
 
Mit Verfügung vom 23. Februar 2015  -Az. 51.31-5 - hat die 
Bezirksregierung Detmold die Anzeige der Landschafts-
planänderungen gemäß § 28 LG bestätigt. 
 
 
 
 
 

 
Die Änderungen  der oben angeführten Landschaftspläne 
umfasst die Streichung und Neuausweisung von Natur-
denkmalen in den einzelnen Landschaftsplangebieten so-
wie die Ausweisung von Landschaftsschutz im Land-
schaftsplan Nr.1„Sennelandschaft“. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 28a LG wird die Durchführung des Anzeigever-
fahrens hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung treten die Änderungen der Landschaftsplä-
ne in Kraft. 
 
Die geänderten Landschaftspläne können nunmehr in der 
Kreisverwaltung Lippe, Fachbereich 4, Fachgebiet 670 
„Landschaft, Naturhaushalt“(untere Landschaftsbehörde) 
im Kreishaus Ebene 6, Felix-Fechenbach-Str. 5 in Detmold, 
während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag 8.00 
bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr) eingese-
hen werden. 
 
Hinweis 
 

1. Gemäß § 30 Abs. 3 Nr.1 LG ist eine Verletzung der 
in § 30 Abs. 1, Satz 1 Nr.1 LG bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften des Landschaftsplanes 
dann für die Rechtswirksamkeit des Landschafts-
planes unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
zwei Jahren seit der Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber dem Kreis Lippe geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschriften begründen soll, 
ist darzulegen. 

2. Gemäß § 30 Abs. 3 Nr. 2 LG sind Mängel des Ab-
wägungsergebnisses gemäß § 30 Abs. 2 dann für 
die Rechtswirksamkeit des Landschaftsplanes un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jah-
ren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über dem Kreis Lippe geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der den Mangel des Abwägungs-
ergebnisses begründen soll, ist darzulegen. 

3. Gemäß § 30 Abs. 5 LG kann der Träger der Land-
schaftsplanung einen Fehler, der sich aus der Ver-
letzung der in § 30 Abs. 1 LG bezeichneten Vor-
schriften ergibt, oder einen sonstigen Verfahrens- 
und Formfehler beheben; dabei kann der Träger der 
Landschaftsplanung den Landschaftsplan durch 
Wiederholung des nachfolgenden Verfahrens in 
Kraft setzen. Der Landschaftsplan kann auch mit 
Rückwirkung erneut in Kraft gesetzt werden 

 
Detmold, 13. März 2015 
 
In Vertretung 
 
 
Dr. Röder 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
115 2. Änderungssatzung zur Satzung über die 

Durchführung von Bürgerentscheiden vom 
04.03.2015 

 
Präambel 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW.S.878) und § 1 
der Verordnung zur Durchführung des Bürgerentscheids 
vom 10. Juli 2004 (GV.NRW.S.383/SGV.NRW 2021) hat 
der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 04.03.2015 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung für die Durchführung 
von Bürgerentscheiden vom 09.02.2005 in der Fassung 
vom 05.02.2009 beschlossen: 
 

§1 
 

§ 7 Abs. 3 Ziff. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Spätestens am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist in das 
Abstimmungsverzeichnis macht der Bürgermeister öffent-
lich bekannt 
 
1. Den Tag des Bürgerentscheids und den Text der zur 
Entscheidung stehenden Frage, beim Stichentscheid 
auch den Text der vom Rat beschlossenen Stichfrage. 
 

§ 8 Abs. 1  erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Titelseite enthält die Überschrift Abstimmungs-
heft/Informationsblatt der Stadt Bad Salzuflen zum Bürger-
entscheid und den Text der zu entscheidenden Frage so-
wie Tag und Uhrzeit, zu denen die Abstimmungslokale für 
die Stimmabgabe geöffnet sind und bis zu denen der 
Stimmbrief beim Bürgermeister eingegangen sein muss. Im 
Falle eines Stichentscheids enthält die Titelseite die 
Texte der zu entscheidenden Fragen sowie den der 
Stichfrage. 
 

§ 8 Abs. 2 Ziff. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
2. Die Kostenschätzung der Verwaltung und eine kurze 
sachliche Begründung der Vertretungsberechtigten 
des Bürgerbegehrens. 
 

§ 10 erhält folgende Fassung: 
 
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Sie müssen die 
zu entscheidende Frage enthalten und auf „ja“ und „nein“ 
lauten. Zusätze sind unzulässig. Im Falle des Stichent-
scheids enthalten die Stimmzettel die gleichzeitig zur 
Abstimmung gestellten Fragen sowie darunter die 
Stichfrage. Bei der Stichfrage machen die abstimmen-
den Personen kenntlich, welche der Bürgerentscheide 
sie vorzieht für den Fall, dass die gleichzeitig zur Ab-
stimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht 
vereinbarenden Weise beantwortet werden. 
 
 
 
 
 

 
§ 12 Abs. 1  erhält folgende Fassung: 

 
Der Abstimmende hat für jede zu entscheidende Frage 
eine Stimme. Er gibt seine Stimme an der Abstimmungsur-
ne oder per Brief geheim ab. 
 

§ 12 Abs. 6  erhält folgende Fassung: 
 
Auf dem Stimmzettel hat der Abstimmende oder die Hilfs-
person dem Bürgermeister an Eides Statt zu versichern, 
dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklä-
renden Willen des Abstimmenden gekennzeichnet worden 
ist. 
 

§ 13 Abs. 2 Ziff. 5 erhält folgende Fassung: 
 
5. der Stimmbriefumschlag mehrere Stimmumschläge, 
aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger und mit der 
vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt verse-
hener Stimmscheine enthält. 
 

§ 16 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
 
(1) Der Rat stellt das Ergebnis des Bürgerentschei-
des/Stichentscheids fest. Im Falle von Zweifeln an dem 
Abstimmungsergebnis kann er eine erneute Zählung ver-
langen. 
 
(2) Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von 
der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, so-
fern diese Mehrheit mindestens 15 vom Hundert der Bürger 
beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Stehen mehrere Fragen gleichzeitig zur 
Abstimmung und werden diese in einem nicht mitei-
nander zu vereinbarenden Sinne entschieden, so ist 
das Ergebnis des Stichentscheids maßgeblich. Es gilt 
die Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die 
Mehrheit der gültigen Stimmen ausspricht. Bei Stim-
mengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerent-
scheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl 
mehrheitlich beantwortet worden ist. 

  

Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung vom 
31.08.1993 (GV. NRW., S. 592, ber. S.567), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 3. Dezember 2013 (GV.NRW., 
S. 730) finden entsprechende Anwendung: §§ 4, 7 bis 11, 
12, 13 bis 18, 19, 20 bis 22,32 Abs. 6, 33 bis 60, 63, 81 bis 
83. 
  

§ 18 
  

Die Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden 
tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft, 
gleichzeitig tritt die Satzung für die Durchführung von Bür-
gerentscheiden vom 05.12.2002  außer Kraft. 
  

 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 05.03.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b. die Satzung, die sonstigen ortsrechtlichen Bestim-

mungen oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolge nach Satz 1 hinzu-
weisen. 
 
Bad Salzuflen, den 05.03.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
116 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 35 Abs. 6 Meldegesetz NRW - MG NRW) 

 
Die Stadt Bad Salzuflen als Meldebehörde ist  
gemäß § 35 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Meldegesetz NRW  -  MG NRW) berechtigt, 
 
• Auskunft über Namen und Anschriften von Wahlberech-

tigen an Parteien und Wähler gruppen im Zusammen-
hang mit Parlaments- und Kommunalwahlen innerhalb 
von 6 Mo- naten vor einer Wahl zu erteilen 

• Auskünfte im Zusammenhang mit Volksbegehren, 
Volksentscheiden und Bürgerentscheiden an Antrag-
steller und Parteien zu erteilen 

• Auskünfte an private Dritte über das Internet 
 

Sie haben das Recht, der Weitergabe 
hrer Daten zu widersprechen. 

 
 

 
Bitte geben Sie in Ihrem Widerspruch an, welche der oben 
aufgeführten Datenübermittlungen Sie nicht wünschen.  
 
Einwilligung zur Datenübermittlung über Alters- und Eheju-
biläen ( § 35 Abs. 3 MG NRW) und Aufnahme in ein Ad-
ressbuch ( § 35 Abs. 4 MG NRW) 
 
Die Weitergabe von Daten ist nur dann zulässig, wenn 
der Betroffene zuvor schriftlich eingewilligt hat. 
Ein Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung kann entweder direkt bei der 
Bürgerberatung der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-
Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, eingelegt bzw. er-
teilt werden oder ist schriftlich an die 
 Stadt Bad Salzuflen 
 - Bürgerberatung - 
 32102 Bad Salzuflen 
zu richten. 
Vordrucke für die verschiedenen Widerspruchsrechte ge-
gen Datenübermittlungen aus dem Melderegister und Ein-
willigungserklärungen sind in der Bürgerberatung (Rathaus, 
Rudolph-Brandes-Allee 19, Erdgeschoß) erhältlich. 
 
Der Widerspruch muß spätestens  
− 6 Monate vor einer Wahl / einem Volksbegehren / 

Volksentscheid, 
Die Einwilligung spätestens  
− 3 Monate vor einem Alters- oder Ehejubiläum  
− 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches 
bei der Meldebehörde eingegangen sein. 
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf 
Widerruf gültig. 
 
Bad Salzuflen, d. 11.03.2015 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Stadt Barntrup 
 
117 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung mit Haushaltsbuch und 
Anlagen der Stadt Barntrup für das Haushalts-
jahr 2015 

 
Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, in der zurzeit geltenden Fassung, 
wird bekanntgegeben, dass der Entwurf der Haushaltssat-
zung mit Haushaltsbuch und Anlagen für das Haushaltsjahr 
2015 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten (montags von 7.30 
Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr,  dienstags 
– donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
– 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) im Rat-
haus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 13, zur Einsichtnahme 
öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können Einwohner oder Abgabepflichtige in 
der Zeit vom  

26.03.2015 – 14.04.2015 
 
bei der Stadt Barntrup, Finanzabteilung, Rathaus, Mittel-
straße 38, 32683 Barntrup, während der Dienststunden 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll geben. Über die Ein-
wendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung.   
 
Barntrup, den 13.03.2015 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Stadt Detmold 
 
118 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungspla-

nes 
 
01-41 „Werreterrassen", (beschleunigte Aufstellung) 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Südlich der Bahnlinie Herford-

Altenbeken, westlich der Volkhausen-
straße, nördlich der Simon-August-
Straße und der Georg-Weerth-Straße, 
östlich der Heldmanstraße 

 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 04.03.2015 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des 
 
Bebauungsplanes 01-41 „Werreterrassen", (beschleu-
nigte Aufstellung) 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Südlich der Bahnlinie Herford-

Altenbeken, westlich der Volkhausen-
straße, nördlich der Simon-August-
Straße und der Georg-Weerth-Straße, 
östlich der Heldmanstraße 

 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

02.04.2015 bis einschließlich 06.05.2015 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 121, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgese-
hen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 04.03.2015  über den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 01-41 „Werreterrassen“, (be-
schleunigte Aufstellung) 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Südlich der Bahnlinie Herford-

Altenbeken, westlich der Volkhausen-
straße, nördlich der Simon-August-
Straße und der Georg-Weerth-Straße, 
östlich der Heldmanstraße 

 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 11.03.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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119 Offenlegung des Entwurfs des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes 
 
01-30/09 I „Geschäfts- und Parkhaus Hasselter Platz", 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Hasselter Platz am Arbeits- und Sozi-

algericht zwischen Richthofenstraße 
und Blomberger Straße 

 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 04.03.2015 
gem. § 12 (2) BauGB und § 41 (2) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen den Entwurf des o. g. 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes 
 
01-30/09 I „Geschäfts- und Parkhaus Hasselter Platz", 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Hasselter Platz am Arbeits- und Sozi-

algericht zwischen Richthofenstraße 
und Blomberger Straße 

 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

02.04.2015 bis einschließlich 06.05.2015 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 126, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgese-
hen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 04.03.2015 über den Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes 
 
01-30/09 I „Geschäfts- und Parkhaus Hasselter Platz“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Hasselter Platz am Arbeits- und Sozi-

algericht zwischen Richthofenstraße 
und Blomberger Straße 

 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 12.03.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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120 Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen vom 23.03.2015 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 
2006 (GV. NRW.S. 208) wird von der Stadt Detmold als 
örtlicher Ordnungsbehörde gem. dem Beschluss des Rates 
der Stadt Detmold vom 
12. März 2015 für das Gebiet der Stadt Detmold folgende 
ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Am Sonntag, 12. April 2015 und am Sonntag, 11. Oktober 
2015 dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr Verkaufs-
stellen in Detmold geöffnet sein in dem durch folgende 
Straßenzüge umgrenzten Bezirk einschließlich beider Sei-
ten der Straßen Leopoldstraße – Behringstraße – Wotan-
straße –  
Paulinenstraße – Hornsche Straße jeweils bis zu den 
Kreuzungen und Einmündungen, an denen die genannten 
Straßen aufeinander stoßen. 
 

§ 2 
Am Sonntag, 21. Juni 2015 und am Sonntag, 30. August 
2015 dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00  
Uhr Verkaufsstellen in Detmold in dem Straßenbezirk beid-
seitig der Straßenzüge Charles-Lindbergh- 
Ring, Anne-Frank-Straße und der Richthofenstraße (Haus-
nummern 9 – 105) geöffnet sein. 
 

§ 3 
Am Sonntag, 06. Dezember 2015 (2. Advent) dürfen die 
Verkaufsstellen im Ortsteil Hiddesen und am 
Sonntag, 13. Dezember 2015 (3. Advent) im gesamten 
Stadtgebiet ohne den Ortsteil Hiddesen geöffnet 
sein. 
 

§ 4 
Die Verordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 23.03.2015 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
121 Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Mein-

berg für das Haushaltsjahr 2015 vom 
04.03.2015 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666-
SGV.NW.2023), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom 
29.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen 
sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  33.385.090 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf     36.060.662 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.155.063 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 32.859.811 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf   3.309.284 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf   3.307.192 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf          2.140 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf     370.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 985.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 2.675.572 € festgesetzt. 
 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
10.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch be-
sondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 wie 
folgt festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grund-

steuer A) auf   227 v.H. 
 
1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf  433 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 
 
   auf  418 v.H. 
 

§ 7 
(entfällt) 

 
§8 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungs-
ermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als er-
heblich anzusehen, wenn sie 
 

a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflich-
tungsermächtigungen, die auf gesetzlicher oder ver-
traglicher Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als 
50.000,00 Euro betragen, 

 
b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder 

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr 
als 10.000,00 Euro betragen. 

 
Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen 
Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen 
im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem 
Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendun-
gen/Auszahlungen, wenn der Überschreitungsbetrag bei 
einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro be-
trägt. 
 

§ 9 
 
Wertgrenzen für Investitionen 
 
Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitions-
maßnahmen werden wie folgt festgesetzt: 
 
B Bauauftrag 100.000 € 
F Fahrzeugerwerb   15.000 € 
G Grundstückserwerb   50.000 € 
I Investition   50.000 € 
S Straßenbau 100.000 € 
W wertverbessernde Investition   50.000 € 
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§ 10 

 
Stellenplan 

 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw-Vermerk:  Die Stelle fällt nach dem 
   Ausscheiden des 
   Stelleninhabers fort. 
ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Aus-

scheiden des Stelleninhabers 
   umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Mo-
naten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden. 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 06.02.2015 
angezeigt worden. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 26.02.2015 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.03.2015 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2015 
im Rathaus im Stadtteil Horn, Zimmer 12, während der all-
gemeinen Öffnungszeiten (montags, dienstags, donners-
tags und freitags 8.30 bis 12.00 Uhr, mittwochs 7.30 bis 
12.30 Uhr, donnerstags 14.00 bis 17.30 Uhr) öffentlich aus 
und ist unter der Adresse www.horn-badmeinberg.de im 
Internet verfügbar. 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver- 
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-den 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
    ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
    durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-  
    kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean- 
    standet oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der  
    Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- 
    schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
    Mangel ergibt. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 04.03.2015 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
122 5. Sitzung des Rates der Stadt Horn-Bad Mein-

berg in der Wahlperiode 2014/2020 am 
26.03.2015 

 
Die 5. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2014/2020 
findet am 
 

Donnerstag, den 26.03.2015 um 18:00 Uhr 
 
im Rathaussaal im Stadtteil Horn, Marktplatz 4 statt. 
 
Tagesordnung 
 
I. Öffentlicher Teil 
 
1 Bekanntgabe des wesentlichen Inhaltes der 

in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates 
am 29.01.2015 gefassten Beschlüsse 

 
2 Finanzleistungen der Stadt Horn-Bad Mein-

berg an den Landesverband Lippe (LVL) / 
Verwendung der Kurortehilfe 2014 

 
3 Ermächtigungsübertragungen in das Haus-

haltsjahr 2015 
 
4 Kulturelle Zusammenarbeit mit der Stadt 

Detmold 
hier: Anpassung der Gebührensatzung 
der Johannes-Brahms-Schule, Musikschule 
für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg, 
unter pädagogischen Gesichtspunkten 
Zustimmung zur 2. Änderungssatzung zur 
Gebührensatzung 

 
5 Erlass einer Satzung über die Erhebung von 

Vergnügungssteuer in der Stadt Horn-Bad 
Meinberg 

 
6 6. Änderung der Satzung über die Straßen-

reinigung und Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren 
1. Anpassung der Winterdienstgebühren in 
der Stadt Horn-Bad Meinberg 
2. Anpassung des Straßenverzeichnisses 
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7 Widmung der Erschließungsstraßen "In-

dustriepark" und "Lippestraße" im Stt. Belle 
 
8 Antrag der Fraktion DIE LINKE bezüglich 

Ausgleichsflächen für Biotopverluste 
 
9 Anregungen und Beschwerden 
 
9.1 Eingabe des CDU-Ortsverbandes Ve-

ldrom/Kempenfeldrom bezüglich der Ände-
rung der Friedhofssatzung 

 
10 Einwohnerfragestunde 
 
11 Anfragen / Mitteilungen 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Anfragen / Mitteilungen 
 
Horn-Bad Meinberg, den 18.03.2015 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Stadt Lage 
 
123 Wahl einer Schiedsperson und einer stellver-

tretenden Schiedsperson für das Gebiet der 
Stadt Lage 

 
Die Amtszeit der Schiedspersonen endet am 30.09.2015. 
Der Rat der Stadt Lage hat deshalb eine Neuwahl durchzu-
führen. 
 
Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des 
Schiedsamtsgesetzes NRW. 
 
Am Schiedsamt interessierte Personen werden hiermit ge-
beten sich bis zum 15. April 2015 zu bewerben. 
 
Die Bewerbungen sind schriftlich zu richten an:  
 

• Stadt Lage, FG Recht, Bergstraße 2, 32791 Lage  
 
• per Fax unter der Nr. 05232/6019730 oder  
 
• per E-Mail an w.prescher@lage.de 

 
Für das Schiedsamt sind folgende Voraussetzungen zu er-
füllen: 
 

1. Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 

 
2. Schiedsperson kann nicht sein, wer die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
unter Betreuung steht. 

 
3. Die Schiedsperson soll zwischen 30 und 70 Jahre 

alt sein und ihren Wohnsitz in Lage haben. Sie darf 
in der Verfügung über ihr Vermögen nicht be-
schränkt sein. 

 
Die Amtszeit der Schiedspersonen beträgt 5 Jahre.  
Bewerbungen von Einwohnern mit Migrationshintergrund 
sind ausdrücklich erwünscht. 
Telefonische Auskünfte zum Schiedsamt erteilt die FG 
Recht unter der Tel.-Nr. 05232/601730. 
 
Lage, d. 09.03.2015 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
 
gez. Prescher 
Stadtoberrechtsrat 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
124 Amtliche Bekanntmachung; Versteigerung von 

Fundsachen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass am Freitag, den 17. April  
2015  ab 15.00 Uhr auf dem Hof der Städtischen Betriebe 
Lemgo, Am Bauhof 17, 32657 Lemgo, Fundfahrräder und 
diverse weitere Gegenstände versteigert werden. Die Ge-
genstände können ab 14.00 Uhr besichtigt werden. 
 
Empfangsberechtigten (Verlierer der Fundsachen) wird 
hiermit Gelegenheit gegeben, ihre Rechte bis zum Verstei-
gerungstermin beim Bürgerbüro der Alten Hansestadt 
Lemgo im Ballhaus (Tel.: 05261/213-115) anzumelden. 
 
Lemgo, den 09.03.2015 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Abfallwirtschaftsverband Lippe 
 
125 I. Haushaltssatzung des Abfallwirtschaftsver-

bandes Lippe für das Haushaltsjahr 2015 
 
Aufgrund der §§ 18 – 19a des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG; Bekanntmachung vom 
01.10.1979; GV. NRW. S. 621) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW; Bekanntma-
chung vom 14.07.1994; GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit 
gültigen Fassung und der Verbandssatzung für den Abfall-
wirtschaftsverband Lippe in der derzeit gültigen Fassung, 
hat die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsver-
bandes Lippe am 14.11.2014 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen erhält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  
    16.584.000,00 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
    16.584.000,00 EUR 
 
im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit 

 auf   16.334.000,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit  

 auf   16.583.000,00 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der In-
vestitionstätigkeit auf      0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der In-
vestitionstätigkeit auf          1.000,00 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Fi-
nanzierungstätigkeit auf  0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Fi-
nanzierungstätigkeit auf  0,00 EUR 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen.  
 
 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
     500.000  EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
Regelungen zur Umlagenfestsetzung des Verbandes 

 
1. Die Umlage nach § 16 Abs 3. Buchstabe a der Ver-

bandssatzung in der derzeit gültigen Fassung ergibt 
sich 
a) für die bei den Entsorgungsanlagen angelieferten 

Rest- und Bioabfallmengen auf Grundlage der Ge-
bührensatzung des Kreises Lippe vom 25.09.2006 
in der derzeit gültigen Fassung für Restabfall in Hö-
he von 140,00 € / Mg (brutto) und für Bioabfall in 
Höhe von 103,36 € / Mg (brutto) (Ergebniskonto 
4182000). 

b) für die Inanspruchnahme der Leistung für die Pa-
pierentsorgung in Höhe von 95,95 €/Mg eingesam-
melter Menge (brutto) (Ergebniskonto 4182400). 

 
2. Die Umlage nach § 16 Abs. 3 Buchstabe b der Ver-

bandssatzung ergibt sich nach Inanspruchnahme von 
Leistungen aus dem als Anlage 1 beigefügten Leis-
tungsverzeichnis für Sammlung und Transport (Ergeb-
niskonto 4182100) 

 
3. Die Umlage nach 16 Abs. 3  Buchstabe c der Ver-

bandssatzung ergibt sich 
a) aufgrund des Leistungsvertrages mit der Arbeits-

gemeinschaft Arbeit gGmbH (AGA) für Sperrmüll in 
Höhe von 4,91 €/EW brutto pro Jahr 

b) nach der Inanspruchnahme der Leistung für die 
Schadstoffentsorgung in Höhe von  

I. 1,09 €/EW (brutto) pro Jahr bei 2 Sammlungen 
pro Jahr bzw.  

II. 1,14 €/EW pro Jahr bei 4 Sammlungen pro Jahr  
III. 1,24 €/EW pro Jahr bei stationärer monatlicher 

Sammlung 
Die Festsetzung des veranschlagten Betrages erfolgt zu-
sammengefasst unter dem Ergebniskonto 4182200) 
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall mehr als 500.000 € betragen. 
 

§ 8 
 
Es werden alle Aufwendungsermächtigungen des Teiler-
gebnisplanes, mit Ausnahme der Abschreibungen, und alle 
Auszahlungsermächtigungen des Teilfinanzplanes jeweils 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Detmold, den 26.09.2014 
 
aufgestellt  bestätigt 
 
Lockstedt  Heuwinkel 
   Verbandsvorsteher 
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II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2015 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) i.V.m. § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Bezirks-
regierung in Detmold mit Schreiben vom 13.01.2015 ange-
zeigt worden. Das Anzeigeverfahren wurde inzwischen ab-
geschlossen. 
 
Hinweis : 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  
 
c) der Verbandsvorsteher hat den ordnungsgemäßen Be-
schluss der Verbandsversammlung des Abfallwirtschafts-
verbandes vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Abfallwirtschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 
Detmold, den 05.02.2015 
 
 
Heuwinkel 
(Verbandsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
126 Bekanntmachung des Beschlusses der Ver-

bandsversammlung des Abfallwirtschaftsver-
bandes Lippe über den Jahresabschluss 2013 
und die Entlastung des Verbandsvorstehers 

 
Die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe hat in ihrer Sitzung vom 14.11.2014 den von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht & Dr. Schillen, 
Bielefeld, geprüften Jahresabschluss einstimmig durch Be-
schluss festgestellt, über die Behandlung des Jahreser-
gebnisses beschlossen und dem Verbandsvorsteher Ent-
lastung erteilt (§ 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2013 des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe wurde der Bezirksregierung Detmold gem. § 18 Abs. 
2 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit i.V.m. § 96 
Abs. 2 GO NRW 
angezeigt. Das Anzeigeverfahren ist abgeschlossen. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2013 ist nach-
stehend abgedruckt. 
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Schlussbilanz des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
zum 31.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss mit der vollständigen Schlussbilanz 
wird hiermit gem. § 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979; GV. NRW. S. 621) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 11.02.2015 
 
 
Heuwinkel 
 
- Verbandsvorsteher - 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.1 Allgemeine Rücklage 382.729,13 382.729,13 

1.2 Sachanlagen 0,00 0,00 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 

1.3 Finanzanlagen 345.929,13 345.929,13 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 0,00 0,00 2. Sonderposten

2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 2.1 für Zuw endungen 0,00 0,00 

2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus 2.2 für Beiträge 0,00 0,00 

         Transferleistungen 2.3 für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 

2.2.1.1 Gebühren 0,00 0,00 2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 

2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00 

2.2.1.3 Steuern 0,00 0,00 3. Rückstellungen

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 28.800,00 3.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen 26.058,04 32.642,59 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten 0,00 0,00 

2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 386.274,66 158.177,96 3.4 Sonstige Rückstellungen 8.280.753,80 7.944.531,30 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 8.160,00 85,00 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 467.171,25 4. Verbindlichkeiten

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00       Liquiditätssicherung 0,00 0,00 

2.4  Liquide Mittel 8.889.097,20 8.240.237,66 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

      Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 62.907,12 58.108,81 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 919.128,98 887.674,35 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 10.000,00 0,00 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 

9.655.519,03 9.273.043,59 9.655.519,03 9.273.043,59 

Bilanzstichtag: Bilanzstichtag:
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Jobcenter Lippe 
 
127 Öffentliche Zustellung eines Aufhebungsbe-

scheides vom 23.02.2015 für die Zeit ab 
01.03.2015 und eines Bescheides über die Ent-
ziehung von Leistungen vom 23.02.2015 für die 
Zeit vom 01.02.2015 bis 28.02.2015 an Herrn 
Aurel-Ciprian Petiu 

 
An Herrn Aurel-Ciprian Petiu sind am 23.02.2015 unter 
dem Aktenzeichen 6.230.2.20.15.0456.5 die o.g. Beschei-
de erlassen worden.       
 
Die Bescheide können nicht zugestellt werden, da Herrn 
Aurel-Ciprian Petiu unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 werden daher die Bescheide durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt. Sie gelten als zugestellt, 
wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als 
zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt 
die Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel 
grundsätzlich nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann die Bescheide beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lemgo, Wirtschaftliche Hilfen, Steinweg 12, in 
32657 Lemgo, Zimmer 110 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lemgo, den 11.03.2015 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Antje Kuhlmann 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
128 Öffentliche Zustellung eines Festsetzungs– 

und Rückforderungsbescheides vom 
12.03.2015 für die Zeit vom 01.11.2014 bis 
31.01.2015 an Frau Helena Franz 

 
An Frau Helena Franz ist am 12.03.2015 unter dem Akten-
zeichen 6.230.2.20.17.0303.7 ein Festsetzungs- und Rück-
forderungsbescheid erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Helena 
Franz unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
 
 
 
 

 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lemgo, Wirtschaftliche Hilfen, Steinweg 12, in 
32657 Lemgo, Zimmer 111 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lemgo, den 12.03.2015 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Anja Loos  

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 231 
 

 

 

Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
129 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 3772105882, ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der 
ehemaligen Sparkasse Detmold,  aufgrund unseres Aufge-
bots vom 18.11.2014 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, den 10.03.2015 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
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Teutoburg Apotheke 
 
130 Versammlung der Jagdgenossenschaft Pivits-

heide 
 
Am Donnerstag, den 24.04.2015,  findet in der Gaststätte 
„Kohlpott“ eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Pivi-
tsheide statt, zu der hiermit alle Jagdgenossen herzlich 
eingeladen sind. 
 
  Beginn: 19:00 Uhr 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung  G. Wiemann von John 
2. Feststellung der  

Abstimmungs-     
und Beschlussfähigkeit G. Wiemann von John 

3. Verlesung  des  
Vorjahresprotokolls  M. Römisch 

4. Kassenbericht des  
Kassenprüfers  O. Heinrichs 

5. Bericht der Kassenprüfer U. Niebuhr 
R. Beranek 

6. Vorlage des  
Haushaltsplanes 2015 O. Heinrichs 

7. Wahlen   G. Wiemann von John 
8. Bericht des Vorstehers G. Wiemann von John 
9. Verschiedenes  G. Wiemann von John 

 
Im Anschluss an die Versammlung findet die Auszahlung 
des Jagdgeldes statt. 
Ein weiterer Termin für die Auszahlung des Jagdgeldes ist 
am 
 

Dienstag, den 28.04.2015 von 20:00 bis 21:00 Uhr, 
 
ebenfalls in der Gaststätte „Kohlpott“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Georg Wiemann von John 
(Jagdgenossenschaftsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 25.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


